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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1997

Norm

GmbHG §50

Rechtssatz

Eine Vermehrung der den Gesellschaftern nach dem Vertrag obliegenden Leistungen oder eine Verkürzung der

einzelnen Gesellschaftern durch den Vertrag eingeräumten Rechte kann nach Abs 4 und 5 nur unter Zustimmung

sämtlicher von der Vermehrung oder Verkürzung betro4enen Gesellschafter beschlossen werden.

Zustimmungsp5ichtig sind daher nicht nur die Einfügung positiver Leistungsp5ichten, sondern auch die Einführung

von Unterlassungsp5ichten sowie die einzelnen Gesellschaftern oder Gruppen von Gesellschaftern

gesellschaftsvertraglich eingeräumten Rechte, die ihnen nicht ohne ihre Zustimmung entzogen werden dürfen.
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